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tigt, die öffentlichen Beamten, welche die Entlassung
von ihren Stellen begehren, anzuhalten, auf denselben

;u bleiben.
s. Es hat ferner das Recht, die Stellen der

wirklich abgehenden öffentlichen Beamten durch Requi-
fition der dazu tüchtigen Bürger zu besetzen.

z. Dieses Gesez soll drey Monae nach Zurük-
treibung der äussern Feinde der Republik, in Kraft
verbleiben.

4. Es soll gedrukt, öffentlich bekannt gemacht,
und wo es nöthig ist, angeschlagen werden.

Schoch findet diesen Vorschlag sehr zwekmässig,
aber man füge noch demselben bey, daß das Direk-
torium beauftraget ist, den Beamten Schuz und Si-
chcrheit zu verschaffen, sonst mag der Teufel Beam-
ter in der Republik seyn.

Secretan begehrt, daß zu diesem Ende hin die
Commission, welche in Rükstcht der SicherheitSbcwir-
kung der Beamten niedergesczt ist, einen baldigen Rap-
port mache.

Custor: dieses Gutachten ist nicht der Gleichheit
gemäß, denn wäre der Grundsaz richtig, daß das
Volk einen ^Bürger in Requisition setzen konnte um ir-
gend eine Stelle anzunehmen, so müßte dies auch auf
die Direktor - und die Repräsentantenstellc» angewendet
werden, und dieses haben wir doch noch nie «'.erkannt.
Das Volk ist seinen Beamten Bezahlung schuldig, be-

zahlt es nicht, so ist natürlich, daß es keine Beamten
findet, und. aus dem gleichen Grund find auch die Eli
ten nicht ganz nnrechtmässigcr Weise fortgelaufen. Ich
fodcre Rükweisung des Gutachtens an die Commission.

Kühn sagt: Cnstors Grundsaz beweist zu viel,
denn demselben zu folge müßte auch niemand wider sei-

nen Willen Soldat seyn, weil niemand zu einer Reprä-
sentantenstelle gezwungen werden kaun. Nun fodert aber
die Constitution bestimmt jeden Bürger zum Dienst
des Vaterlandes auf, und also ist der Grundsatz dieses

Gutachtens in der Constitution gegründet; überdem
kenne ich kein anderes Mittel um den gegenwärtigen au-
gcnbliklichen Bedürfnissen der Republik zu entsprechen,
ich beharre also auf dem Gutachten.

Nuce stimmt Kühn bei : nur die dringendste Noth
veranlast diesen Vorschlag und diese kennt kein Gesetz.

Der Soldat wird gezwungen, sich Arm und Bein ent-

zwey schicsscn zu lassen, und warum sollte der Agent
nicht mit gleichm Recht gezwungen werden können, die
Gesetze zu vollziehen. Immer will man nur die indivi-
duelle Freiheit schützen und läßt aber dabey die öffcmlu
chc Unabhängigkeit zu Grunde gehen. Schlu mpf:
auch die Gcsezgcbcr dürfen ja nicht nach Hause gehen,
sie sind also gezwungen, an ihrer Stelle zu bleiben;
warum also sollten die übrigen Beamten nicht ebenfalls
gezwungen werden können. Custor: freilich ist ein
Unterschied zwischen Soldat und Agent. Die Consti-

tution sagt: jeder Schweizer ist ein gcbohrner Soldat;
sie sagt aber nicht, jeder ist ein gebohrncr Agent.

^
Be-

zahle man die Agenten nur in demjenigen Verhältniß
wie ww und andere Beamten bezahlt sind, so werden
sie ihre Stellen nicht abgeben wollen. Sccreran
sagt: Cnstors Einwendungen dienen zu nichts; denn
so wie nicht alle Soldaten auf einmal ins Feld müssen,
so kann auch nicht jeder Bürger zugleich Agent seyn:
einiger bedarf die Republik und einige hat sie auch das
Recht hierzu aufzufodern; ich stimme dem Gutachten bei.

Das Gutachten w:rd angenommen.
Escher, im Namen der Forstcommission, sagt:

der Senat hat Eucrn Beschluß über die Narionaiwal-
düngen verworfen, weit der lezte § desselben einen Be-
schluß des Direktoriums bestätigte, welcher nicht ganz
mit jenem Beschluß übereinstimmt; daher trägt die

Commission darauf an demselben beizufügen: »der iZ.
und i4. §§ des Arrctes des Direktoriums, sollen die-
sein Gesetz untergeordnet seyn." Mit dieser^ Abände-

rung kann der Beschluß dem Senat wieder übergeben
werden. Dieser Antrag wird ohne Einwendung an-
genommen.

Esthers Gntachtcu über die Commissionen (Sie-
he Republik, til. dl. «9. pag. 72». wird zum zwey-
tenmal verlesen und in Berathung genommen.

§ i. a, Secretan kann nicht zugeben, daßdie
über die Sicherheit der Güter der Beamten und Pa-
trioten nieocrgesezte Commission, dem Gutachten zufol-

gc, aufgelöst werde, weil wir gerade bei der ebenbcen-

digten Berathung dieselbe für sehr dringend anerkanu-
ten. Diese Commission wird beibehalten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Bericht der Commission des Senats, über
die neue Eintheiln«« Helvetiens.

(Beschluß von Barras Gutachten.)

8. Alle Gerichtschrciber dieser Gerichte,
einer zu ?o Dupl. — — 126»

9. Alle Ausgaben für die jetzigen Dis-
tnktsgerichtc, die nach zuverläßigcn
Berichten betragen — —> 6250»

10. Zwei Cchazcommissärs, einer zu

istoDupl. — — 28»
11. Achtzehn Obereinnehmcr, jeder zu

so Dupl. —
Summa 107700 Dupl.

Diese Einrichtung laßt bloS bestehen:
Dupl.

i. 128 Mitglieder der Gesczgebung; nemlich



80 im großen Rath und äs im Senat,
jedes zu t,;<> Dupioncn, thut — 19200

2. Einen Schazmeister statt des nicht abgc-
schatten Schazcommissärs; also rflo

8. 6 Direktoren, jeder zu 2,;o Dupl. 12^0
H Minister, wder zu 200 Dupl. 500

-5. 10 Oberrichter, jeder zu 18» Dupl. 2fluo
5. 16 Rcgicrungsstalthaitcr, jeder zu 100 Dvl.
7. 16 Verwaltungskammern; also «0 Mit«

gliedcr, jedes zu so Duplonen 6floo

SuiNMa 8 1790

Wenn man noch statt des Direktoriums, der Mi-
nister und daherigen Sekretärs, einen Vollziehiingsrath
einführte, der aus einem Glied auf jeden Canton de-

stehn sollte, so würde tieft Einrichtung den Grund-
sähen der hier vorgeschlagncn gemäß, und darzu sehr
zwekmäßig, ökonomisch und in vielen Rüksichtcn nüzlich
seyn.

So könnte »ach diesem Vorschlag die Nation wahr-
schcinlichcr Weife eben s» gut regiert, jedes Jahr oben-
angeführte Ausgaben ersparen, tu welchem die Aus
gaben für den Canton Rhälftn'noch nicht m Anschlag
gebracht sind, da sie hingegen in der Berechnung der
nunmehrigen Staatskosten auch mitbcgrissen sind. Ucbri-
gens hat man bei diesen verschiednen Berechnungen
für die noch nicht ftstgeftzte Gehalte den Maasstab der-
jenigcn angenommen, die leztlich dekretier worden. Zwei
Artikel, die also noch ganz zu Gunsten der vorgcschla-
genen EintheÜunq fallen, die man der wessen Prüfimg
des Senats mit der Erklärung vorlegt, daß man dabei
keine andere Absicht gehabt, als das allgemeine Beste,
das Wohl Helveucns.

August alts dem Bericht des B. Austlisiini,
als Glied einer der?,wo Minoritäten der
Kommission über eine neue Eilithulunst
Helvetiens.

Diese Minorität, geneigt in den Grnndfaz der

Mehrheit, einer Einthcilunz in Bezirke zutreten, wird
durch folgende Betrachtungen abgehalten:

4. Schlägt die Mehrheit vor, in jedem der 90 Bc-
zirke ein Vicrtheilgericht erster Instanz, ein appcllatori-
schcs, ein kriminalifchcs Gericht einzuführen, einerseits;
dann aber andrerseits 5 Bezirke in eine Verwaltung,
in eine nämliche Wahlversammlung, belangend die Er-
nennmig der Glieder der gcftzgebcndcu Rätbe, des
obersten Gerichtshofs nnd der Verwaltung, unter einen
Oberstatthaltcr zusammen zu binden.

Von zweien eines, oder theile man das helvetische
Gebiet in wahrhaft besondere Bezirke, oder in wahr-
haft, unter 6 Bezirken vereinigte Cantope, ein. Daß
tald jeder der 6 Bezirke eine besondere Wahlversamm-

lung, ein besonderes, in Cioilhändeln höchstes avpclla-
toxisches und auch kriminalisches, Gericht habe; bald
aber alle ft'mf Bezirke in den Finanzaugclegenhciten,
in den Hauptversammlungen, und unter einem nämlichen
Statthalter, der allein mit der Regierung correspon-
bircn, von ihr die Befehle für alle fünf Bezirke cm-
pfangen und mittheilen soll, vereiniget seyn sollen, ist
cm amphibisches Wesen, welches den Zwek, den sich
die Majorität verspricht, nicht nur nicht erreicht, son,
dem den Canwnsgeist, den sic dadurch au znrottcn meint,
sogar vervielfältiget. Wiemchr diese Bezirke einerseits
getrennt sind, je mehr ,eigen sich Gelegenheiten zur
Selbstsucht; kleinlich - z rschicdcne Interesse - Gicrdeu
werden unter ihncn auflodern, wie bei dem Sohn,
der, wann er das Haus des Vaters verläßt, augenblik«
lich nicht mehr die ncmlicyc Person mit ihm ausmacht,
venu er schon die Hoffnuna der Erbfolge zurükläßt.

9» unterschiedliche Loca itätövornrcheile werden so schnell
in die Stelle jener der is. treten, als ein aesiügeltee
Pfeil im Ziele stckt. Nur der Name Kanton w rd
in dem Vorschlag der Mehrheit verändert, und die
Deutung des Namens verändert die Wesenheit der
Sache nicht. Die 6 Bmrke sind eben das, was iezt
ein Canton ist, sie tragen das Gepräge eines Cantons,
weil sie die Haumwahivcrsammllingcn, die Interesse«
und Finanzgeschäfte durch die nämnche Vcrwa.ltungs«
kammcr gemeinschaftlich behende n, und die Gesetze,
die Kriegs-Polizev- und Jnstizdefekle von dem nämti-
cheu Statthalter, dem sie sonin >lle gleich i-ntcracord»
net sind, empfangen, und nur durch ihn mir der Re»
gicrung correspondiren konneu; kurz, die Mawrimt
schlägt mir eine Vcrgrößcruna der Distrikt und eine
Errichtung der Viertbeisgecichte, und appellate? ischcr,
und kriminaüschcr Richtcrstüblc in jedem Bestrk vor
und alles dieses könnte und würde man der nöthigen
Oekonomie zu liebe thun, wenn man schon die Cants-
ne beibehalten würde, alles dieses kann ohne Cantone,
und mit dem Dasein der Cantone besteh»; gewiß wird
man auch jeder in 8 Bcurkcn bestehende» Gcftllschmt
einen Namen geben, und die 8 nächsten, sohin meistens
die nemlichcn, (wie iezt) bcssammen lassen müssen.

2. Wie hat sich die Mehrheit entschließen können
auch jedem ganzen Vicrcheile, solnn auf 1000 Aktw«
Bürger nur eine Urvcrsammlung bilden zu wollen?
Ucbcrzcugt, daß das souveräne Volk seine Richte- erster

Instanz unmittclbar wählen könne, und selbe? diesen

couvera»itätsakt ausüben solle, sindet diese Minorität
doch, daß man ihm auch dieses vergällen würde, wenn
auf solche Art die mchresten Bürger zu kleinern oder

größern, mehr oder weniger kostspieligen, nnd m den

Bcrgländern um so mehr mühsamen Reiten gezwungen
würden, da sie doch viel leichter, ohne Mühe und Ko-
sien, ruhig in ihren Gcmcindhäuftrn, auch während
zufälligem Nngewitlc?, diesen Beruf erfüllen könmcn
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